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Der EuGH hat am 19.06.2014 über die Auswirkungen der Antidiskriminierungsrichtlinie
der EU auf die Beamtenbesoldung entschieden. Er hält entgegen der Empfehlung des
Generalanwaltes des EuGH sowohl das aktuelle Besoldungsrecht als auch die zu
diesem Recht ergangenen Übergangsregelungen für rechtmäßig. Die zuvor bestehende
Systematik der Besoldung nach Dienstaltersstufen wurde aber als altersdiskriminierend
und somit rechtswidrig erklärt. 

Thorben Wengert / pixelio.de

Diesbezüglich urteilte der EuGH, dass die alte Besoldungstabelle für Beamte (in Hamburg bis Januar 2010) mit ihrer
Einstufung nach dem Lebensalter altersdis kriminierend und damit rechtswidrig ist. Hieraus resultierenden Schadensersatz ‐
ansprüchen setzt der Gerichtshof jedoch enge Grenzen. Über eine Verfahrensweise bezüglich etwaiger Ausgleichszahlungen
wurde nicht beschieden. Diese Entscheidung wurde an das einsendende Gericht zurück verwiesen. Hier bleiben die Urteile
der Verwaltungsgerichte abzuwarten. Der EuGH lehnte aber eine im Vorfeld verlangte Besoldung aller Beamten aus der
Endstufe ab.

 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) teilte in einer Pressemitteilung vom 20.06.2014 mit, dass im Hinblick auf die
Entscheidung des EuGH zu klären sein wird, inwieweit eine rückwirkende Änderung von besoldungsrechtlichen Bestim ‐
mungen zulässig ist, mit denen der Gesetzgeber den Anforderungen der Richtlinie Rechnung tragen wollte. Eine
entsprechende Entscheidung ist für den September / Oktober 2014 angekündigt.

 

Was ist zu tun?

Das Widerspruchschreiben, welches der BDK seinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt hat, ist so formuliert, dass die
Widersprüche zunächst alle ruhend gestellt sind. Die Urteile der bestehenden Musterklagen des BDK zu der Besoldung nach
der al ten Tabelle (bis Januar 2010) können deshalb abgewartet werden. Ein sofortiges Handeln ist demnach nicht erforderlich.

 

Sobald das Personalamt auf die aktuelle Entwicklung reagiert und es neue Sachstände gibt, werden wir berichten!

Bund Deutscher Kriminalbeamter
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